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Fällen wäre allerdings Ihre
rechtliche Stellung geschmä-
lert, was aber aufgrund des

guten Einvernehmens mögli-
cherweise nicht von grosser
Tragweite ist.

Ich möchte Ihnen noch
den Hinweis geben, dass mir
die für die beiden Liegen-
schaffen angegebenen Werte
eher niedrig erscheinen. Da
wohl die Absicht besteht,
dass die beiden Kinder gleich
behandelt werden, wäre es

vielleicht sinnvoll, den Ver-
kehrswert der beiden Grund-
stücke abzuklären.

Bezüglich der Steuern ist
die Zeitlupe aufgrund der Viel-
fait der kantonalen Steuerre-

gelungen nicht in der Lage,
Auskünfte zu geben. Zweck-

mässig wäre es, wenn Sie sich
bei der Steuerabteilung der
Gemeinde oder bei der Kanto-
nalen Steuerverwaltung er-

kundigen.
Dr. zur. Marco Biaggi

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Wo die Versicherung
trotzdem zahlt
/ringst batten w/r ansere drei-

/a/zrige En/ceiin fibers Wöc/zerz-

ezzeie znm Hüten. Ais wir Est/zer

zzz Belcczrzzzrezz rzzztrzzzlzzzzezz,

passierte ein Weines Maibear.
Wü/zrenzi sicEz ziie Erwac/zsezzezz

im Wo/zzzzzzzzzzzer zzzzfer/zie/terz,

stiess zias Kinzi beim Spie/ezz zzzz-

vermzztet eirze auf ziem Bozien

stebeuzie Porze/ianieacbte um,
ziz'e zerbrach. Kommt zzzzrz meine
Priva f/znftp/7icbtversicbernng
pL'ir ziiesen Scbazien an/?

Die Privathaftpflichtversiche-
rung schliesst minderjährige
Kinder grundsätzlich in die

Deckung ein. Bei einem
durch ein Kind verursachten
Schaden entsteht eine gesetz-
liehe Haftpflicht freilich nur
dann, wenn dieses Urteils-
fähig ist.

Bei der Abklärung der Haf-

tung für einen durch ein Kind
verursachten Schaden ist also

stets die Frage nach dessen

Urteilsfähigkeit zu stellen;
dasselbe gilt übrigens auch
bei nicht urteilsfähigen Er-
wachsenen. Die Urteilsfähig-
keit hängt wiederum vom
Alter ab und ist natürlich je
nach Situation verschieden.
Ein dreijähriges Kind weiss
noch wenig mit den Begrif-
fen Vorsicht und Verantwor-
tung anzufangen, ergo kann
es sich auch nicht über mög-
liehe Schadenfolgen bewusst
sein. Mit andere Worten: Eine

Urteilsfähigkeit ist im Falle
Ihrer Enkelin nicht gegeben.
Das bedeutet wiederum, dass

weder Sie noch die Versiehe-

rung schadenersatzpflichtig
sind. Anders wäre die Situa-

tion, wenn das Kind nicht ge-
bührend beaufsichtigt wurde.
Das würde zum Beispiel dann
zutreffen, wenn man es un-
gehindert mit einer brennen-
den Kerze spielen liesse und
daraus ein Brand entstände.
Auf ihren Fall trifft diese Be-

dingung hingegen nicht zu.
Die Auslegung der Scha-

denersatzpflicht durch das

Zivilgesetz bedeutet also in
Ihrem Fall nichts anderes, als

dass der Gastgeber die Kosten
übernehmen müsste. Das ist
natürlich nicht zumutbar, in
den meisten Fällen wird denn
auch der Verursacher für den
Schaden aufkommen oder
zumindest seinen Teil beitra-

gen. Dies ist der Grund, wes-

halb die meisten Versiehe-

rungen solche Schäden über-
nehmen. Die für solche Fälle

vorgesehene Höchstdeckung
entspricht aber nicht bei al-

len Gesellschaften der in
der Police vorgesehenen
maximalen Deckungssumme
(meist zwischen 3 und 5 Mil-
lionen Franken); Helvetia Pa-

tria und Elvia zum Beispiel
gehen hier nur bis zu hoch-
stens 100000 Franken. Dieser

Betrag genügt freilich in weit-
aus den meisten Fällen.

Fazit: Für Schäden, verur-
sacht durch nicht urteilsfähi-
ge, jedoch korrekt beaufsich-

tigte Kinder sieht das Gesetz

keine Haftung vor, entspre-
chend ist auch die Übernah-

me der Kosten durch die Pri-

vathaftpflichtversicherung
freiwillig. Sie können aber die

Rechnung für eine neue Bo-

denleuchte gleichwohl ruhig
an Ihre Gesellschaft weiterlei-
ten. Falls diese Schwierigkei-
ten machen sollte, so wäre
ein Wechsel zu einer anderen

Versicherung fällig.
Dr. Hansraezü Berger

Dr. med. Matthias Frank

Lungenemphysem
leb ieizie an einem Langen-
enzpbysem. Was ist zias genaa?
Einer sagt mir, icb batte Wasser

aap zier Lange, ein anzierer, ziie

Lange iöse sieb anf. /n ietzter
Zeitwz'rzi meine Atemnot immer
seb/imnzer. Vor zirei /abren er-
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hieZt ich Tab/etten, die ici; bei

meinem Hausarzt einnehmen

musste - /unf Minuten später
brach ich auf der Strasse

bewusst/os zusammen. 7m Spi-

ta/ ste//te man eine Medika-
mentenunverträ^/ich/ceit fest.
7982 hafte ich eine Lungen-
Tuberkulose durchgemacht und
wurde mit Streptomycin hehan-

de/f - ohwohi ich darauf hin-
wies, dass ich, wie mir ein an-
derer Arzt sagte, Leine chemi-
sehe Behandlung erfrage. Die
Folge davon waren denn auch
schwere GZeichgewichfsstörun-

gen. Auch mein ZinLer Hörnerv
ist seif dama/s tot. Noch eine

andere frage: Wdrumgehen vie-
Ze Ärzte den aiten Menschen so-

vie/ MediZcamenfe; ich Zcannfe

eine Dame, der wurden 24 ver-
schiedene verschrieben.

Ihr Brief enthält eine ganze
Reihe von Fragen, und ich
fürchte, nicht alle vollständig
beantworten zu können. Bei
Ihnen wurde ein Lungen-
emphysem, zu deutsch Lun-
genüberblähung, festgestellt,
und Sie leiden zunehmend
unter Atemnot. Was ist ein
Emphysem? Der Sauerstoff,
den wir einatmen, wird in der

Lunge in feinsten Bläschen so

nahe mit dem strömenden
Blut in Verbindung gebracht,
dass er ins Blut übertreten
kann. Unsere Lungen verfü-
gen über Abermilliarden sol-
cher Bläschen (in der Fach-

spräche «Alveolen»), deren
Dehnbarkeit bei jedem Atem-

zug aber im Laufe des Lebens
abnimmt. Besteht ein Lun-
genemphysem, werden die
Bläschen nicht nur zu gross,
sondern ihre Zahl nimmt
auch besonders stark ab, und
sie verlieren die Fähigkeit
zum Gasaustausch. Die Folge
ist, dass Emphysemkranke
nicht mehr tief, sondern nur
noch rasch und flach atmen
können. Meist reicht die Luft
in Ruhe noch aus, aber bei
nur geringer Belastung fehlt
der Sauerstoff im Blut, und es

kommt zu unangenehmer
Atemnot. Häufig ist die Lun-
genüberblähung mit chroni-
scher Bronchitis verbunden,
so dass die Betroffenen viel
husten. Bei anderen Kranken
steht die Luftnot bei Anstren-

gung ganz im Vordergrund,
und Husten spielt keine gros-
se Rolle. Was sind die Ursa-
chen? Die wichtigsten Fakto-

ren sind Rauchen und fami-
liäre Veranlagung, aber auch

häufige Atemwegsinfekte,
Luftverschmutzung oder Um-

gang mit bestimmten Chemi-
kalien bei der Arbeit können
eine Rolle spielen. Bei eini-
gen seltenen Erbkrankheiten
tritt die Krankheit auch
schon in jungen Jahren auf.

Was aber kann man tun?
Die bereits zerstörten Lun-
genbläschen können nicht
«repariert» werden. Verzicht
aufs Rauchen und energische
Behandlung von Bronchitis
und Katarrh helfen aber,
weitere Schädigungen zu ver-
zögern. Eigentliche Medika-
mente gegen das Emphysem
sind nicht bekannt. Asthma-
mittel helfen nur, wenn zu-
sätzlich Zeichen einer Asth-

maerkrankung vorliegen. Be-

sonders wichtig ist es, mit
Atemgymnastik die Beweg-
lichkeit des Brustkorbs zu er-

halten, wenn schon die Dehn-
barkeit der Lunge selbst ein-
geschränkt ist. Ausserdem
können sich viele Patienten
durch Verbesserung ihrer
Atemtechnik Erleichterung
verschaffen.

Hierzu ist physiotherapeu-
tische Anleitung erforderlich.
Ihre Angst vor «chemischen»

Behandlungen erscheint mir
dagegen nicht ganz begrün-
det. Immerhin ist es mit Hil-
fe dieser Therapie vor 35 Jah-

ren gelungen, ihre Lungen-
tuberkulöse offenbar erfolg-
reich zu behandeln. Dies war
damals eine hochmoderne
Therapie, und deshalb war
über die Nebenwirkungen
noch nicht genug bekannt.

Heute wird das Streptomycin
für die TB-Therapie nur noch
selten gebraucht (und dann
unter ständiger Kontrolle des

Gehörs). Sehr selten hinge-
gen wird die Schädigung der

Ohren, die mit diesem Medi-
kament verbunden ist, sogar
therapeutisch bei anders
nicht behandelbaren Schwin-
delkrankheiten ausgenutzt,
um das Innenohr funktions-
untüchtig zu machen.

Wenn Sie also leider diese

typische Begleitwirkung des

Streptomycins erlitten ha-
ben, heisst das keineswegs,
dass Sie generell Medikamen-
te nicht vertragen würden.
Die Grenze zwischen einem
Gift und einem Heilmittel
wird bei «chemischen» wie
bei pflanzlichen Mitteln durch
die richtige Dosis gezogen.

Sicher recht haben Sie aber

mit Ihrer Bemerkung, dass

viele Ärzte zu viele Medika-
mente gleichzeitig verschrei-
ben. Nur ist es leider sehr ein-

fach, diesen Satz zu schreiben,
dagegen sehr viel schwieriger
vorherzusehen, auf welche
Mittel man bei einem Patien-
ten mit vielen Erkrankungen
getrost verzichten kann und
auf welche nicht.

Herzrhythmusstörung
Seit einem /ahr habe ich (62)
einen unrege/mässigen Puls. Bei

ScZïZâ^en am die 70 setzt er zwei-
oder dreimal aas, oder es kommt
zu einem Zwischensch/ag. Ich
hin sonst nicht krank. Mein Arzt
meint, eine Überweisung an
einen Kardiologen wäre nicht
vonnöten. Auf die frage nach
einem Herzschrittmacher meinte

er, dies komme /ur mich nicht in

Frage, da der Pu/s nicht zu nied-

rig sei. Ist es sinnvoZZ, einen Kar-

dio/ogen aufzusuchen?

Herzrhythmusstörungen sind
ein schwieriges Gebiet und
Anfragen daher nicht einfach
zu beantworten, wenn mir

Diese Kur- und flevifai-Programme muc/ien einen
„neuen" Menschen aus ihnen/

7-Tage-Revitalkur
mit Kneipp und
Naturheilkunde
7-Tage-Rückenschmerz-
Programm
10 Tage St. Georg-
Heilfasten

Info und Buchung bei:

Privatklinik St. Georg
Kurhausplatz 1

79862 Höchenschwand
Telefon 0 76 72/ 4 11-0
Telefax 0 76 72/ 4 11-240

tu:uu

Das Aoaab
und Oooo/i für

für Wo/i/Aef/nden/

Höchenschwand • Südschwarzwald

Ätöeowi
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weder Sie selbst noch Ihr EKG

bekannt sind. Viele Rhyth-
musstörungen sind tatsäch-
lieh harmlos, und wir Ärzte

mussten in den letzten zehn
Jahren lernen, dass manche
früher gebräuchliche Thera-

pie mehr Schaden als Nutzen
angerichtet hatte.

Der von Ihnen beschrie-
bene unregelmässige Herz-

schlag bei erhaltenem Wohl-
befinden könnte gut zum
sogenannten «Vorhofflim-

mern» passen. Andererseits
sind auch lediglich häufigere
«Extrasystolen», also Extra-
schläge bei erhaltenem regel-
mässigem Grundrhythmus,
denkbar. Welche der beiden
Störungen vorliegt, sollten
Sie Ihren Arzt fragen. Die Be-

deutung und die Behandlung
sind nämlich verschieden.

Besteht «Vorhofflimmern»,
so würde ich tatsächlich zu
einer kardiologischen Beur-

teilung raten, da diese Stö-

rung prinzipiell behandelbar
ist und mit einem erhöhten
Schlaganfallrisiko einherge-
hen kann. Eine Echokardio-
graphie (Ultraschalluntersu-
chung des Herzens) wäre
mindestens sinnvoll, um die
weitere Behandlung zu pla-
nen.

Bei häufigen Extraschlä-

gen hingegen ist meist kei-
nerlei Therapie nötig, sofern
keine weitere Herzerkran-
kung vorliegt. Hier würde ich
mich der Meinung Ihres
Hausarztes anschliessen, dass

diese Extrasystolen nur unan-
genehm, aber nicht gefähr-
lieh sind.

Dr. med. Matthias Trank

Patienten-
recht
Auf Verordnung des
Arztes ins Pflegeheim?

Mein Vater war vor etlichen Wo-
chen schwerkrank zrnrf mussfe
ins Spital eingeliefert werden. Er
ist schon 88 /ahre alt, und wir
glaubten alle, dass er bald ster-
hen würde. Nan hat er sich aber

erstaanlicherweise sehr gut er-

holt and könnte im Prinzip wie-
der nach Hanse. Hente kam nun
der Oberarzt und sagte meinem

Vater, er hätte /ür ihn und mei-

ne Mutter einen Platz im P/lege-
heim organisiert. Kann denn ein

Arzt so einfach über meine (zu-
gegebenermassen sehr betagten)
Eltern ver/ugen?

Auf keinen Fall! Das Alter
spielt da gar keine Rolle.
Bitten Sie den Arzt um ein
klärendes Gespräch, vermut-
lieh wollte er Ihnen nur be-

hilflich sein. Machen Sie ihm
klar, dass die Betreuung Ihres
Vaters zu Hause gewährleistet
ist, und organisieren Sie die
Heimkehr wenn möglich zu-
sammen mit der Spitex.

Gesundheitliche
Probleme
verharmlost
Schon seit fahren habe ich (66)
bei meinem Hausarzt über Be-

schwerden und Veränderungen

an einer Brust geklagt. Er ging
Jedoch mitRegelmässigkeif dar-
über hinweg, meinte, er könne
nichts feststellen, und verharm-
loste meine zunehmenden Pro-
bleme. Vergeblich insistierte ich
auch auf eine Überweisung an
einen Spezialisten. Als meine
Beschwerden immer schlimmer

wurden, begab ich mich direkt
ins Spital. Dort wurde ein bös-

artiger Tumor festgestellt, der ei-

ne Operation mit darau/folgen-
der Strahlenbehandlung und
Chemotherapie erforderlich
machte. Am liebsten würde ich

mich nun an einen Anwalt wen-
den, doch fehlt mir dazu das

Geld.

Die SPO hat den Fall über-
nommen und zuerst die nöti-
gen medizinischen Abklärun-
gen getroffen sowie das juri-
stische Vorgehen evaluiert.
Sie bietet der Patientin
Rechtsbeistand, d.h. sie setzt
sich nun für die Durchset-

zung ihrer Rechte gegenüber
Arzt und Versicherung ein.
Der Fall ist noch nicht abge-
schlössen; er zeigt aber, dass

nach Möglichkeit versucht
wird, dass jeder Patient zu sei-

nem Recht kommt - unab-
hängig von den finanziellen
Mitteln, die ihm zur Verfü-

gung stehen.

Crista Niehus, Schweizerische

Pafientenorgarasation,
Postfach 850, 8025 Zürich

Widex hat das Ohr
neu erfunden

das weltweit erste volldigitale Hörgerät
ermöglicht:

• Hören in CD-Qualität.

• Vollautomatische Anpassung an wechselnde
Hörsituationen.

• Unterdrückung von Störgeräuschen,
Verstärken von Stimmen.

• Optimales Verstehen von Gesprächen
dank Richtmikrofon.

• Völlig neue Anpassmethode im Ohr
selber, die in jedem Fall bestmögliches

Hören gewährleistet.

bypjOOü^

Möchten Sie gerne mehr über das völlig neue Hörsystem wissen?
Wir senden Innen gerne unverbindlich und völlig kostenlos nähere
Informationen.

Rufen Sie uns an: 01 830 00 50 - oder

senden Sie den Coupon an: Widex Hörgeräte AG, Postfach, 8304 Wallisellen
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Strasse:
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